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Botschaft 
 
 

3.  Antrag Teilrevision Gemeindeordnung sowie Dienst- und Ge-
haltsordnung Gemeinde Stüsslingen (Einführung Bauverwal-
tung) 

 

Sachverhalt - Anpassung Gemeindeorganisation und Schaffung einer 20% 
Stelle Bauverwaltung 

Der aktuelle Baukommissionspräsident Harry Reist tritt auf Ende Jahr zurück, weil 

sich seine berufliche Situation stark geändert hat und er nicht mehr die nötige Zeit in-

vestieren kann. 

 

Eine passende, fachlich fundierte Nachfolge im Nebenamt ist schwer zu finden, da 

die zeitliche Belastung wegen immer mehr Vorgaben und Gesetzten stark gestiegen 

ist. Aus diesem Grund bewegen wir uns heute, bereits zukunftsorientiert nach dem 

Legislaturprogramm des Gemeinderates, die Gemeindeorganisation neu zu positio-

nieren, Richtung Bauverwaltung. 

Die Stelle im 20% Pensum wird aber ordentlich ausgeschrieben. So dass sich ver-

schiedene Kandidaten melden können. Es ist anzumerken, dass mit dem Einsatz ei-

nes Bauverwalters der Einfluss des Gemeinderates in Baukommissionsgeschäfte 

nicht gegeben ist. Der Bauverwalter handelt mit der Baukommission unabhängig und 

gemäss den geltenden Gesetzen, die Beschwerdeinstanz für deren Entscheidungen 

ist beim Kanton. Der Einsatz einer Bauverwaltung hat sich im Kanton sehr etabliert. 

Die bisherige Gemeindeorganisation sieht eine Bauverwaltung nicht vor. Deshalb 

muss durch den Gemeinderat folgender Antrag gestellt werden: 

Der Gemeinderat beantrag der Gemeindeversammlung die Schaffung einer 

Bauverwalterstelle im Umfang von 20% 

Dies erhöht den Verwaltungsaufwand um rund CHF 26'000.00, dagegen sinken die 

Kosten der Behördenmitglieder um rund CHF 20'000.00 (Baukommissionspräsident, 

Begehungen Projekte anderer Kommissionen und Ressortleiter Gemeinderat).  

Die Mehrkosten können zu einem späteren Zeitpunkt teilweise über Anpassungen in 

den Bau-Gebühren wieder kompensiert werden. 

Was das im Detail für die Reglemente der Gemeinde Stüsslingen zu bedeuten hat, 

sehen Sie auf den folgenden Seiten:  
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Gemeindeordnung: 

In der Gemeindeordnung muss die Funktion grob eingeführt werden (roter Text). 

Dies ist eine Teilrevision, eine umfassende Totalrevision erfolgt erst auf Ende Amts-

periode im 2025 (Behandlung an der Gemeindeversammlung in rund einem Jahr). 

4.2.3. Baukommission 

§ 33 Die Aufgaben der Baukommission richten sich nach dem Planungs- und Bauge-

setz 

sowie deren Verordnung und nach dem kommunalen Bau- und Zonenreglement. 

Die Baukommission wird durch den Bauverwalter in der Rolle des Kommissionspräsi-

denten geführt. 

*** 

5.1. Dienstverhältnis 

2 Angestellte sind: 

i) Bauverwalter 

***  

5.6 Bauverwalter 

1 Der Bauverwalter führt die Baukommission und koordiniert die Baugeschäfte in der 

Baukommission und begleitet Bauprojekte der Gemeinde. 

2 Als Mitglied der Gemeindeverwaltung richten sich seine Aufgaben gemäss Stellen-

beschreibung. 
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Dienst- und Gehaltsordnung: 

In der Dienst- und Gehaltsordnung muss die Funktion eingeführt und die Lohnbänder 

aktualisiert werden. Dies ist eine Teilrevision, eine umfassende Totalrevision erfolgt 

erst auf Ende der Amtsperiode. 

Im Anhang 1 werden die Lohnbänder auf den aktuellen Stand angepasst. 

Wichtig, die Lohnbänder sind länger nicht mehr angepasst worden und basieren auf 

einem schweizweiten Lohnvergleich der BDO, abgestimmt auf unsere Gemeinde-

grösse im Raum Mittelland Aargau / Solothurn. Insbesondere die Spezialisten in den 

Bereichen Finanzen und beim Bau können mit den alten Löhnen gar nicht mehr ge-

funden werden. 

Primär ist dies nur die Bandbreite, die für Anstellungen in diesen Berufen der Bran-

chen vom Gemeinderat als Handlungsspielraum benötigt wird. Alle heutigen Löhne 

können abgebildet werden. Es gibt deswegen keine weitere Anpassung der aktuell 

laufenden Löhne. 

Alt 

   

 

 

 

 

 

 

Neu 
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Alt      Neu 

 Neu  
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Bei den Kommissionen werden die Pauschalen des Baukommissionspräsident gestri-

chen. Ebenso entfallen die Sitzungsgelder für den Bauverwalter, da diese neu in der 

Arbeitszeit integriert sind. Weitere Aufwände nach Anfall wie früher entfallen ebenso, 

da diese auch in der Arbeitszeit integriert sind. 

 

 
 
 
Anträge Gemeinderat 

 Schaffung einer Bauverwaltungsstelle im Umfang von 20 Stelleprozent, mit den da-
mit verbundenen Anpassungen 

 in der Gemeindeordnung, Aufnahme der Funktion Bauverwaltung, seien zu ge-
nehmigen; 

 im Anhang der Dienst- und Gehaltsordnung der Gemeinde Stüsslingen, Aktuali-
sierung der Lohnbänder für die gesamte Gemeindeverwaltung Stüsslingen, seien 
zu genehmigen. 

 
 
 
Folgende Unterlagen liegen der Botschaft bei 

 Gemeindeordnung Stüsslingen mit den markierten Anpassungen auf den Seiten 14, 
15 und 17; 

 Dienst- und Gehaltsordnung, mit den neuen Tabellen im Anhang ab Seite 30, eben-
falls mittels Markierung hervorgehoben. 

 
 

 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Georges Gehriger gerne unter 079 322 74 24 zur Verfü-
gung. 
 
 
 
Stüsslingen, 13.11.2023 


